
§ 34 Ausgeschlossene Arznei-, Heil- und Hilfsmittel  
 
(1) Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind von der Versorgung nach 
§ 31 ausgeschlossen. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in den 
Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 erstmals bis zum 31. März 2004 fest, 
welche nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die bei der Behandlung 
schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten, zur Anwendung 
bei diesen Erkrankungen mit Begründung vom Vertragsarzt ausnahmsweise 
verordnet werden können. Dabei ist der therapeutischen Vielfalt Rechnung zu 
tragen. Bis zum Inkrafttreten dieser Richtlinien kann der Vertragsarzt nicht 
verschreibungspflichtige -Arzneimittel nach den Kriterien des Satzes 2 
verordnen. Satz 1 gilt nicht für: 
1. versicherte Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, 

1. versicherte Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwick-
lungsstörungen. 

 Für Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, sind von der 
Versorgung nach § 31 folgende verschreibungspflichtige Arzneimittel bei 
Verordnung in den genannten Anwendungsgebieten ausgeschlossen:  
1.  Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten und grippalen 
    Infekten einschließlich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden 
    Schnupfenmittel, Schmerzmittel, hustendämpfenden und hustenlösenden 
    Mittel, 
2.  Mund- und Rachentherapeutika, ausgenommen bei Pilzinfektionen, 
3.  Abführmittel, 
4.  Arzneimittel gegen Reisekrankheit. 
 
Von der Versorgung sind außerdem Arzneimittel ausgeschlossen, bei deren An-
wendung eine Erhöhung der Lebensqualität im Vordergrund steht. Ausgeschlossen 
sind insbesondere Arzneimittel, die überwiegend zur Behandlung der erektilen 
Dysfunktion, der Anreizung sowie Steigerung der sexuellen Potenz, zur Rau-
cherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur Regulierung 
des Körpergewichts oder zur Verbesserung des Haarwuchses dienen. Das Nähere 
regeln die Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6. 

 
(2) Das Bundesministerium für Gesundheit kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates von der Versorgung nach § 31 weitere Arzneimittel ausschließen, 
die ihrer Zweckbestimmung nach üblicherweise bei geringfügigen 
Gesundheitsstörungen verordnet werden. Dabei ist zu bestimmen, unter welchen 
besonderen medizinischen Voraussetzungen die Kosten für diese Mittel von der 
Krankenkasse übernommen werden. Bei der Beurteilung von Arzneimitteln der 
besonderen Therapierichtungen wie homöopathischen, phytotherapeutischen und 
anthroposophischen Arzneimitteln ist der besonderen Wirkungsweise dieser 
Arzneimittel Rechnung zu tragen.  
 
(3) Das Bundesministerium für Gesundheit kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates von der Versorgung nach § 31 unwirtschaftliche Arzneimittel aus-
schließen. Als unwirtschaftlich sind insbesondere Arzneimittel anzusehen, die für das 



Therapieziel oder zur Minderung von Risiken nicht erforderliche Bestandteile 
enthalten oder deren Wirkungen wegen der Vielzahl der enthaltenen Wirkstoffe nicht 
mit ausreichender Sicherheit beurteilt werden können oder deren therapeutischer 
Nutzen nicht nachgewiesen ist. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Für nicht durch 
Rechtsverordnung nach Satz 1 ausgeschlossene Arzneimittel bleibt § 92 
unberührt. 
 

(4) Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Heil- und Hilfsmittel von geringem oder umstrittenem 
therapeutischen Nutzen oder geringem Abgabepreis bestimmen, deren Kosten die 
Krankenkasse nicht übernimmt. Die Rechtsverordnung kann auch bestimmen, 
inwieweit geringfügige Kosten der notwendigen Änderung, Instandsetzung und 
Ersatzbeschaffung sowie der Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel von der 
Krankenkasse nicht übernommen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die 
Instandsetzung von Hörgeräten und ihre Versorgung mit Batterien bei Versicherten, 
die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. Für nicht durch Rechtsverordnung nach Satz 1 ausgeschlossene 
Heil- und Hilfsmittel bleibt § 92 unberührt. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Heilmittel nach § 32, wenn sie im An-
wendungsgebiet der ausgeschlossenen Arzneimittel verwendet werden. 
________ 
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